
Fragebogen 
Erbschaft - Ausschlagung 

Notare Ekkernkamp & Sigwarth 
 
- Angaben zum Verstorbenen („Erblasser“) 

 
o Name des Erblassers ________________________________________ 

 
o geboren am _______________ in ______________________________ 

 
o zuletzt wohnhaft ____________________________________________ 

 
o verstorben am __________ in __________________________________ 

 
- Mitteilung des Nachlassgerichts an Erben (bitte Scan einsenden) 

 
o Schreiben vom ______________________________ 

 
o Nachlassgericht _____________________________ 

 
- Ausschlagender Erbe 

 
o Vorname(n) _________________________________ 

 
o Nachname __________________________________ 

 
o Geburtsname ________________________________ 

 
o geboren am ______________in __________________ 

 
o wohnhaft ____________________________________ 

 
o Verwandtschaftsbeziehung zum Erblasser __________ 

 
- Abkömmlinge des ausschlagenden Erben 

 
o Vorname(n) ___________________________________ 

 
o Nachname ____________________________________ 

 
o Geburtsname __________________________________ 
o  
o geboren am __________ in _______________________ 

 
o wohnhaft _____________________________________ 

 
o Bei minderjährigen Abkömmlingen: 

 
§ Wer ist sorgeberechtigt? ________________________ 

 
§ -> Bei gemeinsamer elterlicher Sorge: Persönliche Angaben (wie bei ausschla-

gendem Erben) bzgl. mitsorgeberechtigtem Elternteils. 



 Fragebogen 
Erbschaft - Ausschlagung 

Notare Ekkernkamp & Sigwarth 
 
 
- Hinweise 
 
Es wurde auf Folgendes hingewiesen: 
 
1. Die Ausschlagung wird nur wirksam, wenn sie dem Nachlassgericht innerhalb der Aus-
schlagungsfrist zugeht. Die Frist beträgt grundsätzlich 6 Wochen ab Kenntnis von Erbanfall 
und Berufungsgrund (§ 1944 BGB). 
 
2. Infolge der Ausschlagung fällt die Erbschaft demjenigen an, welcher berufen sein würde, 
wenn der Ausschlagende zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt hätte. Wenn die Ausschlagung 
einer bestimmten Person zugutekommen soll, kann dies zielgerichtet möglicherweise nicht 
durch Ausschlagung, sondern nur durch eine Übertragung der Erbschaft bzw. des Erbteils 
erreicht werden. 
 
3. Die Ausschlagung erfasst alle Nachlassgegenstände, auch solche, die heute nicht be-
kannt sind. 
 
4. Ob die Erbschaft fristgerecht und wirksam ausgeschlagen wurde, wird vom Notariat nicht 
geprüft. 
 
 
 
 
☐ Hiermit wird das Einverständnis damit erklärt, dass meine in den Fragebogen einge-

gebenen Daten elektronisch gespeichert und insbesondere zum Zwecke der Kon-
taktaufnahme sowie zur Vorbereitung der Urkunde verarbeitet und genutzt werden. 

 
☐ Weiter wird das Einverständnis damit erklärt, dass wir auch per E-Mail mit den Betei-

ligten kommunizieren und Entwürfe sowie sonstige Dokumente versenden. Der Ver-
sand erfolgt unverschlüsselt. 

 
 
 
 
___________________          _____________________            _____________________ 
Ort, Datum   Unterschrift    Unterschrift  
 


